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Vermessung AVT –  
über 50 Jahre im Tiroler Oberland tätig
Die Vermessung AVT-ZT-GmbH mit ih-
rem Stammhaus in Imst ist mit 54 Jah-
ren das renommierteste Vermessungs-
unternehmen im Tiroler Oberland. Neben 
der Katastervermessung und der Seil-
bahnvermessung deckt die AVT mit Pho-
togrammetrie, Drohnenvermessung, La-
serscanning, Markscheidewesen und 
Geoinformation sämtliche Bereiche der 
Vermessung ab. Die Eckpfeiler der Unter-
nehmenspolitik sind Qualität, technische 
Innovation, regionale Präsenz und Nach-
haltigkeit. Dieser Punkt ist aktuell in aller 
Munde, in der AVT aber schon seit jeher 
Teil der Unternehmenspolitik.  

Die Festlegung von Grundstücksgrenzen 
und damit die grundbücherliche Siche-
rung von Eigentum gehört zu den Kern-
aufgaben.  
Der Ziviltechniker für Vermessungswe-
sen ist quasi technischer Notar und 
zeichnet mit seinem Team verantwortlich 
für die Rechtssicherheit im österrei-
chischen Kataster. Für Ihr geplantes Bau-
vorhaben liefern wir Ihnen alle notwendi-
gen Grundlagen, die Sie für die Umset-
zung gem. Tiroler Bauordnung benöti-
gen. 
Für Ihr Bauvorhaben sind wir als An-
sprechpartner genau.richtig!  ANZEIGE

Bereit für den Sommer?

Emanuel Schuster 
Head of Sales 

0660 2778464 
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Markisen bei

Initiative „Sicheres Wohnen“
Mehr Sicherheit in den eigenen 

vier Wänden: Dieses Ziel verfolgt 

die Initiative „Sicheres Wohnen“ 

des Landes. 

 
Auch wenn Tirol ein sehr sicheres 
Land ist, wurden laut polizeilicher 
Kriminalstatistik nach einem Rück-
gang in den letzten Jahren bei Kel-
lereinbrüchen als auch bei Einbrü-
chen in Wohnhausanlagen wieder 
Anstiege verzeichnet. 
Damit es gar nicht so weit kommt, 
kann man präventive Maßnahmen 
setzen, die vom Land gefördert wer-
den: So kann durch mechanische 
Schutzmaßnahmen bei Fenstern 
und Türen die Einbruchsicherheit 
verbessert werden. Gefördert wer-
den einbruchhemmende Haus- oder 
Wohnungseingangstüren sowie ein-
bruchhemmende Fenster und Ter-
rassentüren in Form eines pauscha-
len Betrags: Pro Element wird ein 
Pauschalbetrag von 50 Euro ausbe-
zahlt – pro Wohneinheit können ma-
ximal 500 Euro an Fördermitteln in 
Anspruch genommen werden.  
Das Land stellt unter dem Titel „Si-

cheres Wohnen“ in den kommen-
den zwei Jahren pro Jahr insgesamt 
266.000 Euro bereit. Es gelten 
nachfolgende Kriterien: 
• Die Förderung gilt für Bauten, die 

ab 1. Jänner 2018 erfolgt sind.  
• Die Baubewilligung muss vor 

mehr als zehn Jahren erfolgt sein. 
• AntragstellerInnen können Miete-

rInnen oder EigentümerInnen sein. 
• Das Wohnobjekt muss ganzjährig 

bewohnt sein (Hauptwohnsitz). 
• Die Förderung ist einkommensun-

abhängig. 
• Die Förderung beträgt pauschal 50 

Euro pro Element (Haustür, Woh-
nungstür, Terrassentür, Fenster) – 
unabhängig davon, in welchem 
Geschoss (Keller, EG, OG) das Ele-
ment getauscht wird. 

• Pro Wohnung werden maximal 
500 Euro Förderungen bereitge-
stellt. 

Infos über die Initiative „Sicheres 
Wohnen“ sowie weitere Forde-
rungsmaßnahmen des Landes gibt 
es auch auf der Internet-Seite  
www.tirol.gv.at/bauen-wohnen/ 
wohnbaufoerderung/sanierung/ 
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